
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutliche Schritte für die Bildungsbeteiligung Geflüchteter 

in Thüringen 

 

Der Flüchtlingsrat Thüringen begrüßt die Weiterentwicklung des Thüringer 

Schulgesetzes. „Die Ausweitung der Schulpflicht bis zur Vollendung des 

18.Lebensjahres und die Einstufung in die jeweilige Klassenstufe nach den 

tatsächlichen Bildungsvorrausetzungen sind immense Fortschritte in der 

Bildungsbeteiligung zugewanderter Schüler*innen“ sagt  Juliane Kemnitz vom 

Flüchtlingsrat Thüringen. „Die Ausweitung des Zugangs zum 

Berufsvorbereitungsjahr im Entwurf §8 Abs. 3 ThürSchulG wird ausdrücklich 

begrüßt. Damit wird jungen geflüchteten Menschen mit unterbrochener 

Bildungsbiografie die Möglichkeit eröffnet, verlässlich den Weg zum 

(Haupt)Schulabschluss einzuschlagen beziehungsweise für den Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt notwendige Qualifikationen zu erlangen“ erläutert die Beraterin im 

IvaF-Netzwerk „BleibDran-Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge“.  

Insgesamt nimmt der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. erfreut zur Kenntnis, dass der 

Zugang zu Bildung für alle hier lebenden jungen Menschen als Ziel der 

Landesregierung erkennbar ist und deutliche Schritte zur Erweiterung der 

Bildungsbeteiligung Geflüchteter unternommen werden. Das Thüringer 

Integrationskonzept hat dazu wichtige Grundlagen geliefert, die jetzt umgesetzt 

werden. 

 

Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. setzt sich seit 1997 auf Landesebene für die Wahrung der Rechte von 

Geflüchteten ein. Im Rahmen der Kampagne „Grundrechte für Alle! #Ohne Ausnahme!“ macht er seit 

November 2018 auf Grundrechtsverletzungen gegenüber Geflüchteten in Thüringen aufmerksam. Zur 

Dokumentation: www.fluechtlingsrat-thr.de/dokumentiert 
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     Erfurt, den 11. Feb. 2019 
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